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Loschelder Praxistipp 

Sonderkündigungsschutz (VIII) – Betriebsrat II 

Eine Sonderrolle im System des Sonderkündigungsschutzes für Betriebsräte 

bilden Regelungen zum Schutze von Arbeitnehmern, welche die erste Initi-

ative ergreifen, überhaupt einen Betriebsrat zu gründen. Der Gesetzgeber 

sieht hier offensichtlich für solche Personen eine besondere Schutzbedürftig-

keit, um zu verhindern, dass ein Arbeitgeber auf den ihm möglicherweise 

unwillkommenen Versuch einer Betriebsratsgründung mit Kündigungen 

reagiert. In der Praxis gibt es allerdings auch immer wieder Fälle, in denen 

diese Regelungen von Mitarbeitern ausgenutzt werden, um sich vor einer 

befürchteten Kündigung in einen Sonderkündigungsschutz zu flüchten. 

§ 15 Abs. 3a KSchG schützt hierbei die Arbeitnehmer, die zu einer 

Betriebsversammlung einladen; § 15 Abs. 3b KSchG sogar noch im 

Vorfeld der Einladung Arbeitnehmer, die bloße Vorbereitungshand-

lungen unternehmen. 

1. Geschützt werden damit zunächst Arbeitnehmer, die zu einer 

Betriebsversammlung zum Zwecke der Wahl eines Wahlvor-

standes einladen oder die Bestellung eines solchen 

Wahlvorstandes beim Arbeitsgericht beantragen. Der beson-

dere Kündigungsschutz gilt für die ersten sechs in einer 

Einladung genannten Personen – auch wenn für eine wirksame 

Einladung nach dem BetrVG die Unterschrift von drei Arbeit-

nehmern ausreicht. Die Ausweitung des Schutzes auf weitere 

Personen war aus Sicht des Gesetzgebers erforderlich, um die 

Durchführung der Wahl auch sicherstellen zu können, falls ei-

ner der ursprünglichen Initiatoren ausfällt. 

Im Falle einer befürchteten Betriebsänderung, die es Arbeit-

nehmern als sinnvoll erscheinen lässt, sich zusätzlichen 

arbeitsrechtlichen Schutz zu organisieren, kann der Kreis der 

geschützten Arbeitnehmer daher auch ausgeweitet werden. 

Dieser Kreis ist allerdings auf die gesetzlich genannten sechs 

Personen beschränkt; die Reihenfolge der Unterschriften im 

Einladungsschreiben muss, um feststellen zu können, welche 

Arbeitnehmer tatsächlich geschützt sind, bestimmt sein. 
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Der Schutz setzt voraus, dass überhaupt eine wirksame Einla-

dung im betriebsverfassungsrechtlichen Sinne vorliegt. In der 

Praxis scheitern viele kurzfristig und anlassbezogen improvi-

sierte Einladungen an diesem Erfordernis. Die Wahlinitiatoren 

müssen sicherstellen, dass die Einladung von der erforderli-

chen Mindestanzahl von Einladenden nach dem BetrVG – drei 

– unterzeichnet wird. Zudem müssen die Voraussetzungen für 

eine ordnungsgemäße Einladung gegeben sein: Die Einladung 

muss den Zeitpunkt, den Ort und den Gegenstand der Be-

triebsversammlung angeben, die Einladenden angegeben und 

so bekannt gemacht werden, dass alle Arbeitnehmer des Be-

triebes von ihr Kenntnis nehmen können und die Möglichkeit 

der Teilnahme an der Versammlung haben. 

Im Falle eines Antrags an das Arbeitsgericht beginnt der 

Schutz mit dem Eingang der Antragsschrift beim Arbeitsge-

richt. Da Voraussetzung für einen Antrag das Scheitern der 

vorherigen Einladung zu einer Wahlversammlung ist – da 

keine Versammlung stattfindet oder die Versammlung be-

schließt, keinen Wahlvorstand zu wählen, ist die Einladung 

zur Betriebsversammlung der deutlich häufigere Fall. 

Der Schutz endet mit der Bekanntgabe des Wahlergebnisses, 

oder, wenn kein Betriebsrat gewählt wird, mit Ablauf von drei 

Monaten nach dem Datum der Einladung. Einen nachwirken-

den Kündigungsschutz – wie ihn etwa Betriebsratsmitglieder 

haben – gibt es nicht. Allerdings können die Wahlinitiatoren 

einen nachwirkenden Schutz erreichen, wenn sie an der Wahl 

als gewählter oder vom Gericht bestimmter Wahlvorstand 

und/oder Wahlbewerber teilnehmen. 

2. Noch weiter nach vorne geschoben wird der Kündigungs-

schutz durch den neu eingeführten § 15 Abs. 3b KSchG: Schon 

vor der förmlichen Einladung zu einer Betriebsversammlung 

können Arbeitnehmer, die Vorbereitungshandlungen zur Er-

richtung eines Betriebsrats unternehmen, 

Sonderkündigungsschutz erlangen. Voraussetzung ist, dass 

sie die Absicht, einen Betriebsrat zu errichten, in einer öffent-

lich beglaubigten Erklärung dokumentiert haben. Für die 

öffentliche Beglaubigung gilt § 129 BGB: Die Erklärung kann 

vom Arbeitnehmer selbst verfasst werden, wenn ein Notar die 

Unterschrift beglaubigt. Dieses Erfordernis ist keine bloße 

Förmelei: nur die öffentliche Beglaubigung kann verhindern, 
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dass Arbeitnehmer auf Kündigungen mit rückdatierten Ab-

sichtserklärungen reagieren.  

Die Anforderungen an eine Vorbereitungshandlung – dass 

eine solche vorgenommen wird, ist nach dem Inhalt des Geset-

zes Voraussetzung für den Sonderkündigungsschutz – sind 

nicht hoch. Es reicht jedes für Dritte erkennbare Verhalten, das 

zur Vorbereitung einer Betriebsratswahl dient. Dies kann 

schon die Ansprache anderer Arbeitnehmer sein oder auch die 

mögliche Kontaktaufnahme zu einer Gewerkschaft, um sich 

beraten zu lassen 

Die Zahl der auf diese Weise geschützten Personen ist, anders 

als bei den Wahlinitiatoren, die zu einer Betriebsversammlung 

einladen, nicht beschränkt. Ein massenhafter Missbrauch die-

ser Möglichkeit im Vorfeld einer befürchteten 

Betriebsänderung mit betriebsbedingten Kündigungen schei-

det jedoch aus: Anders als die übrigen Tatbestände eines 

Sonderkündigungsschutzes nach § 15 KSchG schützt § 15 

Abs. 3a KSchG vor einer betriebsbedingten Kündigung nicht. 

Erfasst werden daher lediglich Kündigungen aus verhaltens- 

oder personenbezogenen Gründen. 

Der Sonderkündigungsschutz endet mit dem Zeitpunkt der 

Einladung zu einer Betriebsversammlung, spätestens jedoch 

drei Monate nach dem Zeitpunkt der Beglaubigung. 

3. Wenn der Arbeitgeber trotz des Sonderkündigungsschutzes 

eine außerordentliche Kündigung der nach § 15 Abs. 3a, 3b 

KSchG geschützten Personen aussprechen will, ist hierfür eine 

Zustimmung des Betriebsrats oder des Arbeitsgerichts nicht 

erforderlich. Diese Aussage ist weniger trivial als sie – ange-

sichts der Tatsache, dass es, naturgemäß, in den geschilderten 

Fällen noch keinen Betriebsrat gibt – auf den ersten Blick er-

scheinen mag. Tatsächlich ordnet § 103 Abs. 2a BetrVG an, 

dass eine Zustimmung des Arbeitsgerichts zu einer Kündi-

gung auch dann erforderlich ist, wenn in dem Betrieb gar kein 

Betriebsrat besteht: Relevant wird dies beim Schutz der in § 103 

Abs. 1 BetrVG genannten Mitglieder des Wahlvorstandes oder 

Wahlbewerber. Die Einholung einer Zustimmung des Arbeits-

gerichts ist jedoch deshalb nicht erforderlich, da die 

Wahlinitiatoren in § 103 Abs. 1 BetrVG nicht genannt werden. 
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